
Kostenordnung
der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz und

des Eintragungsausschusses der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz

zuletzt geändert durch Beschluss der 55. Mitgliederversammlung vom 01.06.2006

I. Abschnitt
Allgemeines

§ 1
Geltungsbereich

Für Leistungen der Kammer und die Inanspruchnahme ihrer Einrichtungen sowie das
Verfahren vor dem Eintragungsausschuß und für die öffentliche Bestellung und
Vereidigung als Sachverständiger werden Kosten (Gebühren und Auslagen) nach
dieser Kostenordnung sowie nach Maßgabe des § 2 Absatz 5 und des § 24 Ab-satz 3
des Landesgebührengesetzes für Rheinland-Pfalz (LGebG) vom 3. Dezember 1974
(GVBl. S. 578, BS 2013-1) in der jeweils geltenden Fassung erhoben.

§ 2
Gebühren und Auslagen

(1) Gebühren werden für die in dieser Kostenordnung bezeichneten Tätigkeiten er-
hoben. Für Kopien und Abschriften werden EUR 1,-- pro Blatt, für Beglaubigungen
EUR 2,-- bis EUR 5,-- pro Blatt berechnet. Satz 2 gilt nicht, soweit Kammermitglieder
die Einrichtungen der Kammer in üblichem Umfange in Anspruch nehmen.

(2) Auslagen sind in voller Höhe zu erstatten.

§ 3
Entstehung der Kostenschuld

(1) Die Gebührenschuld entsteht, soweit die Tätigkeit auf Antrag vorgenommen wird,
mit Eingang des Antrages bei der Ingenieurkammer oder beim Eintragungsausschuß,
im übrigen mit der Beendigung der gebührenpflichtigen Tätigkeit.

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu
erstattenden Betrages.

§ 4
Kostenschuldner

(1) Kostenschuldner ist, wer eine kostenpflichtige Tätigkeit veranlaßt, durch schriftliche
Erklärung gegenüber der Kammer oder dem Eintragungsausschuß der Kammer die
Zahlung der Kosten übernommen hat oder wer für die Kostenschuld eines anderen
Kraft Gesetzes haftet.
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(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 5
Kostenfestsetzung

(1) Die Kosten werden von der Geschäftsstelle der Ingenieurkammer von Amts wegen
schriftlich festgesetzt. Aus der Kostenfestsetzung muß ersichtlich sein:
a) die kostenerhebende Stelle,
b) die Kostenschuldner,
c) die kostenpflichtige Tätigkeit,
d) die als Gebühren und Auslagen zu zahlenden Beträge sowie
e) wo, wann und wie die Gebühren und Auslagen zu zahlen sind.

(2) Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache durch die Kammer oder den Ein-
tragungsausschuß der Kammer nicht entstanden wären, werden nicht erhoben.

(3) Eine Gebühr für die Kostenfestsetzung wird nicht erhoben.

§ 6
Fälligkeit

Die Kosten werden mit der Zustellung der Kostenfestsetzung an den Kostenschuldner
fällig, wenn nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird.

§ 7
Vorschußzahlungen, Zurückbehaltungsrecht

(1) Bei Tätigkeiten, die auf Antrag vorzunehmen sind, kann von dem Kostenschuldner
die Zahlung eines angemessenen Vorschusses, Sicherheitsleistung bis zur Höhe der
voraussichtlichen Kosten verlangt werden.

(2) Urkunden und sonstige Schriftstücke können bis zur Bezahlung der geschuldeten
Kosten zurückbehalten oder an den Kostenschuldner unter Nachnahme des
Kostenbetrages übersandt werden.

§ 8
Stundung, Niederschlagung, Erlaß

Für die Stundung, die Niederschlagung und den Erlaß von Forderungen auf Zahlungen
von Gebühren und Auslagen gilt sinngemäß § 59 der Landeshaushaltsordnung für
Rheinland-Pfalz (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2 BS 63-1) in der
jeweils geltenden Fassung. Die Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und
Erlaß von Forderungen trifft der Vorstand der Kammer, im Falle des III. Abschnittes der
Eintragungsausschuß.

§ 9
Verjährung

(1) Der Anspruch auf Zahlung von Kosten verjährt nach drei Jahren. Die Verjährung
beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch fällig geworden ist.
Mit Ablauf der Verjährungsfrist erlischt der Anspruch.

(2) Ansprüche auf Rückerstattung von Kosten verjähren in drei Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist.
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(3) Die Verjährung ist gehemmt, solange der Anspruch innerhalb der letzten sechs
Monate der Frist wegen höherer Gewalt nicht verfolgt werden kann.

(4) Die Verjährung wird unterbrochen durch schriftliche Zahlungsaufforderung, durch
Zahlungsaufschub, durch Stundung, durch Aussetzen der Vollziehung, durch
Sicherheitsleistung, durch eine Vollstreckungsmaßnahme, durch Vollstreckungs-
aufschub, durch Anmeldung im

Konkurs und durch Ermittlung des Kostengläubigers über den Wohnsitz oder Aufenthalt
des Zahlungspflichtigen.

(5) Mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Unterbrechung endet, beginnt eine neue
Verjährungsfrist.

(6) Die Verjährung wird nur in Höhe des Betrages unterbrochen, auf den sich die
Unterbrechungsbehandlung bezieht.

§ 10
Rechtsbehelf

(1) Gegen die Kostenfestsetzung kann Widerspruch eingelegt werden. Dem Wider-
spruch kann der Vorstand der Ingenieurkammer abhelfen, im Falle des III. Abschnittes
der Eintragungsausschuß. Die Entscheidung ist zu begründen. Im übrigen steht dem
Betroffenen der Verwaltungsrechtsweg offen.

(2) Der Widerspruch kann zu Protokoll der Geschäftsstelle der Ingenieurkammer oder
schriftlich bei dieser eingelegt werden.

(3) Wird der Widerspruch zurückgewiesen, so wird eine Gebühr von mindestens EUR
20,-- höchstens EUR 100,-- erhoben. Auslagen sind zu erstatten.

§ 11
Beitreibung

(1) Für die Beitreibung von Kostenforderungen gelten die Bestimmungen des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes für Rheinland-Pfalz vom 8. Juli 1957 (GVBl.
S. 101, BS 2010-2) in der jeweils geltenden Fassung. Vollstreckungsbehörde ist die
Gemeindeverwaltung, in der der Kostenschuldner seine Niederlassung oder, wenn er
im Lande Rheinland-Pfalz keine Niederlassung hat, seinen Wohnsitz hat. Die
Ingenieurkammer  übersendet ihr eine Ausfertigung der Kostenentscheidung.

(2) Die Gemeindeverwaltung erhält für ihre Aufgabe als Vollstreckungsbehörde neben
den Vollstreckungskosten eine Hebegebühr von 4 v.H. des beizutreibenden Betrages.
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II. Abschnitt
Kosten für Tätigkeiten der Kammer

§ 12
Gebühren für die Eintragung, Löschung und Löschungsvermerk

Die Kammer erhebt folgende Gebühren:

a) Für die Eintragung in die Liste der Beratenden Ingenieure EUR 100,--
b) Für die Löschung in der Liste gemäß § 8 Absatz 1 Nr. 2 und 3 IngKammG EUR

100,--
c) Bescheinigungen und Stellungnahmen zur Vorlage bei Behörden, Banken und

Institutionen EUR 50,-- bis EUR 200,--

§ 12 a
Eintragungsgebühren für Mitglieder anderer Ingenieurkammern

Mitglieder von Ingenieurkammern eines anderen Bundeslandes zahlen für die
Eintragung als Mitglied bei der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz pauschal 50,- €,
soweit mit der anderen Kammer eine entsprechende wechselseitige Vereinbarung
besteht. Für die Eintragung genügt die Vorlage einer Mitgliedsbestätigung derjenigen
Kammer, bei der die Hauptmitgliedschaft geführt wird.

§ 12 b
Eintragungsgebühren für listengeführte Mitglieder anderer Kammern in Listen der

Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz

(1) Mitglieder von Ingenieurkammern eines anderen Bundeslandes, die dort in einer
entsprechenden Liste geführt werden, zahlen für die Eintragung in die jeweilige Liste
bei der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz pauschal 50,- €, soweit mit der anderen
Kammer eine wechselseitige Vereinbarung besteht.

(2) Hinsichtlich der jährlichen Kosten für die Führung in der jeweiligen Liste gilt § 12 der
Beitragsordnung entsprechend.

III. Abschnitt
Kosten für das Verfahren vor dem Eintragungsausschuß

§ 13
Gebühren für Prüfung des Antrages auf Eintragung und für Entscheidung über die

Löschung in die Liste

(1) Im Verfahren vor dem Eintragungsausschuß werden folgende Gebühren erhoben:

Für die Prüfung des Antrages auf Eintragung in die Liste der Beratenden Ingenieure
EUR 200,--
Für die Entscheidung über die Löschung der Eintragung gemäß § 8 Absatz 1 Nr. 4 und
5 und Absatz 2 IngKammG EUR 100,--

(2) Eine Gebühr nach Absatz 1a) wird nicht erhoben, wenn der Antrag zurückgezogen
wird, bevor mit der sachlichen Bearbeitung begonnen worden ist.
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IV. Abschnitt
Kosten für das Verfahren zur öffentlichen Bestellung und Vereidigung von

Sachverständigen

§ 14
Gebühren und Auslagen für das Prüfungsverfahren, die öffentliche Bestellung und

Vereidigung als Sachverständiger

(1) Es werden folgende Gebühren erhoben:

a) Für das Verfahren sowie die öffentliche Bestellung und Vereidigung als
Sachverständiger EUR 500,--

b) Für das Verfahren, das nicht mit der öffentlichen Bestellung und Vereidigung als
Sachverständiger endet EUR 250,--

(2) Außerdem sind folgende Auslagen zu erstatten:

a) Für den Fall, daß nach der Vorprüfung kein weiterer Nachweis zu prüfen ist EUR
300,-

b) Für den Fall, daß nach der Vorprüfung weitere Nachweise der Befähigung zu
prüfen sind EUR 750.--.

c) Für den Fall, daß die Befähigung durch eine mündliche oder schriftliche Prüfung
nachgewiesen werden muß EUR 1.000,--

Die Auslagen sind auch dann zu erstatten, wenn der Nachweis der Befähigung nicht
erbracht wird.

Mit dem Antrag auf öffentliche Bestellung und Vereidigung wird ein Kostenvorschuß in
Höhe von 800,- €fällig.

V. Abschnitt
Kosten für die Listenführung nach § 110 Landeswassergesetz (LWG)

§ 15
Kosten für das Eintragungsverfahren in die Liste nach

§ 110 Landeswassergesetz i.V.m. der Landesverordnung über den Nachweis der
Berechtigung zur Erstellung von Plänen und Unterlagen im Bereich der

Wasserwirtschaft vom 11. März 2005

(1)Für die Eintragung in die Liste mit bis zu drei der in § 1 Abs. 1 der Landesverordnung
genannten Fachrichtungen wird eine Gebühr von 250 EUR erhoben. Für jede weitere
gleichzeitig einzutragende Fachrichtung erhöht sich die Gebühr um jeweils 35 EUR.

(2)Für die Führung in der Liste wird von Nichtmitgliedern der Ingenieurkammer Rheinland-
Pfalz eine jährliche Gebühr von 30,- €erhoben.

(3)Im Falle der Versagung der Eintragung in die Liste nach § 2 der Landesverordnung wird
eine Gebühr von 150 EUR erhoben.



Kostenordnung der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz - 6 -

(4)Für die unveränderte Eintragung in die Liste nach Ablauf der in § 2 Abs. 4 Satz 1 der
Landesverordnung genannten Geltungsdauer wird die nach Absatz 1 vorgesehene
Gebühr um die Hälfte ermäßigt.

(5)Für die Ausstellung einer Bescheinigung oder eines Vermerks zum Nachweis der
Fachkunde nach § 3 der Landesverordnung wird eine Gebühr von 30 EUR erhoben.

Mainz, den 29.08.2006

Dr.-Ing. Hubert Verheyen
Präsident
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